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Kundeninformation 

Identität des Versicherers
Versicherer ist die HUK24 AG, Register-Gericht Coburg. Handelsregister-Nr. 3240. 

Sitz des Unternehmens: Willi-Hussong-Str. 2, 96440 Coburg.

Ladungsfähige Anschrift
Die ladungsfähige Anschrift der HUK24 lautet:

HUK24 AG, Willi-Hussong-Str. 2, 96440 Coburg. Ladungsfähige Vertreter sind Detlef Frank und Günther Schlechta.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift der Aufsichtsbehörde
In unserer Hauptgeschäftstätigkeit sind wir auf Versicherungen für private Haushalte spezialisiert. Dabei unterliegen wir als Versicherungsunternehmen der Aufsicht der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Tel. 0228 4108-0;
Fax 0228 4108 – 1550.

Vertragsgrundlagen
Grundlagen des Versicherungsvertrags werden der Antrag, der Versicherungsschein sowie etwaige Nachträge. Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB 2009), die vereinbarten Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Zusatzbedingungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung
(RBH), eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen.

Versicherungsschutz in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
Die Allgemeine Haftpflichtversicherung schützt im vereinbarten Umfang vor finanziellen Risiken.

Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod,
die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, auf
Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

Der Versicherungsschutz besteht bis zu den vereinbarten Deckungssummen. Unsere Leistungspflicht umfasst dabei die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberech-
tigter Ansprüche sowie den Ersatz des Schadens. Bitte beachten Sie im Schadenfall die vereinbarten Selbstbeteiligungen.

Der Versicherungsschutz der Allgemeinen Haftpflichtversicherung kann je nach Inhalt des Versicherungsvertrags unterschiedliche Versicherungsarten umfassen:

Privathaftpflichtversicherung

Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Privatperson im täglichen Leben.

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 

Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Haus- und Grundbesitzer.

Tierhalterhaftpflichtversicherung

Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Tierhalter.

Bauherrenhaftpflichtversicherung

Versicherungsschutz für die Haftpflichtgefahren als Bauherr.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welchen Versicherungsumfang Sie abgeschlossen haben.

Die Entschädigungsleistung wird fällig, wenn unsere Feststellungen zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Versicherungsbeitrag
Die Höhe des Beitrags können Sie den Antragsunterlagen entnehmen. Ändern sich Angaben im Antrag, kann sich auch der Beitrag ändern. Im Endbeitrag ist die Versiche-
rungsteuer enthalten.

Kosten für Fernkommunikationsmittel
Ist in Ihren Versicherungsunterlagen eine Telefonnummer angegeben, unter der Sie uns erreichen können, informieren wir Sie dort auch über die Höhe der Telekommunika-
tionskosten.

Beitragszahlung
Der erste oder einmalige Beitrag ist zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Er ist dann unverzüglich (d. h. innerhalb von zwei Wochen) zu zahlen. Ein
Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt zur Zahlung fällig. 

Beginn des Versicherungsvertrags
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. In der Regel geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins.

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt
des Versicherungsbeginns.



– 3 –

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem
Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7
Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. 

Er ist zu richten an:

HUK24
Willi-Hussong-Str. 2
96440 Coburg

E-Mail: info@HUK24.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf
der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge-
übt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von
weniger als einem Monat.

Dauer des Vertrags
Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf durch einen
Vertragspartner in Schriftform oder per E-Mail gekündigt wird.

Beendigung des Vertrags
Jede Partei kann den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Schriftform oder per E-Mail kündigen.

Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht.

Gerichtsstand
Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zustän-
dige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

Meinungsverschiedenheiten
Wenn Sie als Verbraucher mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat,
können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden (Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungs-
ombudsmann.de; Tel. 0180 4 224424*; Fax 0180 4 224425*. Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu
überprüfen.

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die oben genannte
für uns zuständige Aufsichtsbehörde wenden.

Bis 28.02.2010: *20 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus Mobilfunknetzen können zu abweichenden Preisen führen.

Ab 01.03.2010:  *20 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus Mobilfunknetzen maximal 42 Cent pro Minute bei Abrechnung im 60-Sekunden-Takt.
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I. Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und
Zusatzbedingungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (RBH)

Sofern eine oder mehrere der folgenden Versicherungsarten nicht im Versiche-
rungsschein aufgeführt sind, entfallen die dafür geltenden RBH.

RBH-Nr. 01/0509
Privathaftpflicht-Versicherung

I. Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als

Privatperson

aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer ver-
antwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer unge-
wöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung –, insbesondere 

1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht
über Minderjährige);

2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

3. als Inhaber

a) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungs-
eigentum als Sondereigentümer) – einschließlich Ferienwohnung –,
bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum.

b) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,

c) eines im Inland gelegenen Wochenendhauses, 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten
sowie eines Schrebergartens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohn-
räumen – nicht jedoch von Wohnungen (auch Einliegerwohnungen
und Eigentumswohnungen), Räumen zu gewerblichen Zwecken und
Garagen;

(2) als Bauherr oder Unternehmer von Bauvorhaben bis zur vereinbarten
Bausumme je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird,
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über
die Vorsorge-Versicherung (§ 2 AHB);

(3) aus der durch Mietvertrag übernommenen Beleuchtungs-, Streu-
oder Reinigungspflicht;

(4) aus dem Miteigentum an den zu einem Einfamilienhaus gehörenden
Gemeinschaftsanlagen;

(5) als früherer Besitzer gem. § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zum Besitzwechsel bestand;

4. als Radfahrer sowie – abweichend von § 4 Ziff. I 4 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht für Schäden aus dem Training zu Radrennen (z. B. Straßen-
rundfahrten, Triathlon etc.), an denen der Versicherungsnehmer privat
und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt;

5. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd (vgl. jedoch § 4
Ziff. I 4 AHB);

6. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-,
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

7. als Reiter, Hüter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde oder Fuhr-
werke zu privaten Zwecken. Haftpflichtansprüche der Tier- oder Fuhr-
werkshalter oder -eigentümer sind nicht versichert.

8. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und
Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit-
und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

II. Mitversichert ist 

1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten und des nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz einge-
tragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers,

b) ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer

Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befin-
den (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium – nicht
Fortbildung). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während
oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Für volljährige unverheiratete Kinder besteht bis zu
einem Jahr nach Beendigung der Schul-/Berufsausbildung Versiche-
rungsschutz, höchstens jedoch bis zum 30. Lebensjahr. 

c) von Angehörigen (siehe § 4 Ziff. II 2 AHB) des Versicherungsnehmers,
die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben und bei denen aner-
kannte Pflegebedürftigkeit der Stufen 2 oder 3 im Sinne der Pflege-
versicherung (gemäß dem Sozialgesetzbuch XI) besteht. 

Kein Versicherungsschutz besteht, soweit eine anderweitige Haft-
pflichtversicherung eintrittspflichtig ist. § 4 Ziff. II 2 und § 7 Ziff. 2 AHB
bleiben unberührt.

2. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers
beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Glei-
che gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Woh-
nung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.

3. bei eheähnlicher Lebensgemeinschaft – soweit vereinbart – die gleich-
artige gesetzliche Haftpflicht des in häuslicher Gemeinschaft mit dem
Versicherungsnehmer lebenden, im Versicherungsschein genannten
Lebenspartners und dessen unverheirateter Kinder (auch Stief-, Adoptiv-
und Pflegekinder); bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich
noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbil-
dung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium –
nicht Fortbildung). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während oder
im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Ausgeschlossen von der Versicherung sind Ansprüche des Versiche-
rungsnehmers selbst, der Angehörigen des Versicherungsnehmers (§ 4
Ziff. II 2 AHB) oder der versicherten Personen, der Versicherten unterein-
ander sowie der Versicherten gegen den Versicherungsnehmer. 

Dieser Ausschluss bezieht sich nicht auf etwaige übergangsfähige Re-
gressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, öffent-
lichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden bei nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften, soweit der Lebensgefährte dem Versi-
cherer namentlich benannt worden ist. 

Der Versicherungsschutz für den Lebenspartner und dessen Kinder endet
mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen den nichtehe-
lichen Lebenspartnern.

4. Single-Versicherung: 

Soweit eine Single-Versicherung vereinbart ist, gilt der Versicherungs-
schutz ausschließlich für den Versicherungsnehmer – weitere Personen
sind nicht mitversichert.

Ziff. II Nr. 1 und Nr. 3 gelten nicht. 

Die Mitversicherung gemäß Ziff. II Nr. 2 bleibt für die Single-Versicherung
jedoch bestehen. 

In der Single-Versicherung entfallen die Bestimmungen gemäß § 1 Abs.
2 b) AHB für die unter Ziff. II Nr. 1 und Nr. 3 genannten Personen. Ände-
rungen der Lebenssituation (Heirat, Geburt eines Kindes usw.) sind dem
Versicherer unverzüglich mitzuteilen.

III. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters
oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von

a) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch
Windsurfgeräte) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit
Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen.

IV. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

1. Versichertes Risiko

Versichert ist – insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 9 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Aus-
tausch, Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten und
Programme Dritter und daraus resultierende Personen-, Sach- und Ver-



mögensschäden ausschließlich im Umfang der nachfolgenden Sachver-
halte:

a) Schäden durch Viren und andere Schadprogramme 

Haftpflichtansprüche wegen Datenveränderung, z. B. Löschung,
Beschädigung und Beeinträchtigung gespeicherter Daten und Pro-
gramme bei Dritten und daraus resultierende Personen-, Sach-
und Vermögensschäden durch Viren und/oder andere Schadpro-
gramme.

b) Veränderung von Daten aus sonstigen Gründen 

Haftpflichtansprüche wegen Datenveränderung bei Dritten aus son-
stigen Gründen, nur soweit sie auf die Wiederherstellung der verän-
derten Daten gerichtet sind.

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch 

Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden Dritter infolge des
gestörten Zugangs zum elektronischen Datenaustausch mit weiteren
Dritten.

2. Obliegenheiten:

a) Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine zur Verfügung
gestellten Daten (z. B. Textinformationen, Bilder, Musikstücke) durch
Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Fire-
wall, Router, Intrusion Detection System) gesichert oder geprüft wer-
den bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Der
Versicherungsnehmer ist zudem verpflichtet, die Sicherheitsmaßnah-
men und/oder -techniken auf dem aktuellen Stand zu halten. Die vor-
genannten Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, so ist der
Versicherer nach Maßgabe von § 6 Ziff. II AHB zur Kündigung berech-
tigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird
einen Monat nach Zugang der Kündigung wirksam.

3. Auslandsschäden

Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 3
AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

4. Risikoabgrenzungen

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsneh-
mer bewusst

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze ein-
greift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören
oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde);

b) die in engem Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch
übertragenen Informationen (z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-
mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen.

5. Versicherungssummen

Die Höchstleistung des Versicherers ist je Versicherungsfall auf die ver-
einbarten Versicherungssummen beschränkt.

Abweichend von § 3 Ziff. III 2 AHB stellen diese zugleich die Höchst-
ersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.
Die Ersatzleistung des Versicherers wird auf die Versicherungssumme
des Vertrages angerechnet.

V. Auslandsaufenthalt

Abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB ist bei einem Aufenthalt innerhalb der
Staaten der Europäischen Union sowie der Schweiz, Norwegens, Islands
und Liechtensteins die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen eingeschlossen, in allen übrigen Ländern
gilt der Versicherungsschutz nur bei einem vorübergehenden Auslands-
aufenthalt bis zu einem Jahr. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigen-
tum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer I
3 a) bis c). Zeiträume von mehr als 3 Jahren gelten nicht als vorüberge-
hend. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in €. Soweit der Zahlungsort
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören,
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der €-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

VI. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch
häusliche Abwässer in die Privathaftpflichtversicherung

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer.

VII. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht
aus Gewässerschäden (im Rahmen der Privat-, Haus- und Grund-
besitzer-, Tierhalter- sowie Bauherrenhaftpflichtversicherung)
– außer Anlagenrisiko –

§ 1

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-

rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-
den) 

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten
Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besonde-
ren Vertrag gewährt).

Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anla-
gen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis
zu 50 Liter/Kilogramm Fassungsvermögen (Kleingebinde), sofern das
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 500 Liter/
Kilogramm nicht übersteigt und aus der Verwendung dieser Stoffe. Die
Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 b) AHB (Erhöhungen oder Erweiterungen
des versicherten Risikos), von § 1 Ziff. 2 c) und § 2 AHB (Vorsorge-
versicherung) finden keine Anwendung; insbesondere besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn eine der genannten Lagermengen überschritten
wird.

Die Höchstersatzleistung ist auf den vereinbarten Betrag je Schadener-
eignis begrenzt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein fest-
gesetzten Deckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der Höchst-
ersatzleistung.

§ 2

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Ver-
sicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme
für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten
bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung.

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maß-
nahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versiche-
rers.

§ 3

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 4

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar
oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, innere Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder
in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnah-
men von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhe-
re Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

VIII. Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden durch
das Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks im Rahmen der Pri-
vathaftpflichtversicherung

Eingeschlossen ist das erlaubte Abbrennen eines privaten Kleinfeuer-
werks. Kleinfeuerwerke sind gem. § 6 Abs. 3 der Ersten Verordnung
zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) pyrotechnische Gegenstände der
Klasse II.

IX. Besondere Bedingungen für den Einschluss von Sachschäden bei
fachpraktischem Unterricht/Betriebspraktika

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme am fach-
praktischen Unterricht auf dem Gelände einer Schule, einer Universität,
einer Fach- oder Berufsakademie im Sinne des jeweiligen Landesgeset-
zes oder der Teilnahme an einem bis zu sechsmonatigen Betriebsprakti-
kum. Dabei eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
an Geräten (auch Maschinen) in der Schule, der Universität, der Berufs-
oder Fachakademie oder dem Betrieb.
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Kein Versicherungsschutz besteht für Praktika mit einer vereinbarten oder
tatsächlichen Dauer von mehr als sechs Monaten.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist je
Versicherungsfall und Versicherungsjahr auf den vereinbarten Betrag
beschränkt. Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer eine
Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen.

X. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung

(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziff. 3
AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);

3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;

4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten;

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-
gen;

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationali-
sierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung,
Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des  Auftrag-
gebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapie-
ren und Wertsachen;

11. Tätigkeiten im Zusammenhang mit

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,

– elektronischem Datenaustausch, elektronischer Datenübermitt-
lung, elektronischem zur Verfügung Stellen von Daten;

12. Schäden durch Einwirkung (z. B. Immissionen, Emissionen, Lärm
etc.) auf Boden, Wasser, Luft sowie die weitere Umwelt und alle
sich daraus ergebenden weiteren Schäden (allgemeines Umwelt-
risiko);

13. Pflichtverletzungen, die mit einer Tätigkeit als ehemaliges oder
gegenwärtiges Mitglied von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen.

(3) In der Haftpflichtversicherung für das Heilwesen gilt Folgendes:

1. Abweichend von Abs. 2 Ziff. 3 ist die gesetzliche Haftpflicht aus
gutachtlicher Tätigkeit eingeschlossen;

2. In Ergänzung des Abs. 2 Ziff. 6 sind Ansprüche von Krankenkas-
sen, kassenärztlichen bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigungen,
Fürsorgeämtern u. dgl. ausgeschlossen, die daraus hergeleitet
werden, dass die erbrachten oder verordneten Leistungen – ein-
schließlich der Verschreibung von Medikamenten – für die Erzie-
lung des Heilerfolges nicht notwendig oder unwirtschaftlich
waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten erbracht oder
verordnet werden dürfen.

XI. Besondere Bedingung für die Erhöhung der Versicherungssummen
in der Vorsorge-Versicherung im Rahmen der Privathaftpflichtver-
sicherung

Die Versicherungssumme für die Vorsorge-Versicherung gem. § 1 Ziff. 2
c) AHB wird – abweichend von § 2 Ziff. 2 AHB – auf den vereinbarten
Betrag erhöht.

Die übrigen Bestimmungen der Vorsorge-Versicherung bleiben unbe-
rührt.

Sofern besonders vereinbart, gelten die nachfolgenden Besonderen Bedin-
gungen:

XII. Besondere Bedingung für die Fortsetzung der Privathaftpflichtver-
sicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten, Lebensgefährten oder den mitversi-
cherten Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes des
Versicherungsnehmers und/oder unverheiratete Kinder des Versiche-
rungsnehmers, des Lebensgefährten und des Lebenspartners im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht der bedingungsgemäße Ver-
sicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum
nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten,
Lebensgefährten oder Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

XIII. Besondere Bedingung für Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern

Abweichend von § 4 Ziff. II 2 a) AHB sind etwaige übergangsfähige
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern,
öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden bei
nichtehelichen Lebensgemeinschaften mitversichert, soweit der Partner
dem Versicherer namentlich benannt worden ist.

XIV. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus dem Hüten fremder Hunde

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. I Nr. 8 RBH Privathaftpflicht-
Versicherung – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Hüten fremder Hunde,
wenn dies gefälligkeitshalber und nur gelegentlich erfolgt. Versicherungs-
schutz besteht dabei nur, soweit eine Haftpflichtversicherung des Tier-
halters nicht eintrittspflichtig ist. 

Nicht versichert sind hierbei Haftpflichtansprüche der Hundehalter oder
-eigentümer. Kein Versicherungsschutz wird ferner geboten, wenn der
betreffende Hund vom Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten
Person gehalten wird oder in deren Eigentum steht. 

Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Hüten fremder Hunde ist auf den vereinbarten Betrag je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen
Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten diese. Die
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres be-
trägt im Rahmen der im Versicherungsschein festgesetzten Deckungs-
summen dieses Vertrages das Doppelte der Höchstersatzleistung.

XV. Besondere Bedingungen für die Versicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko –

Mitversichert ist – in Erweiterung von Ziff. I Nr. 3 RBH Privathaftpflicht-
Versicherung – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Inhaber einer Anlage zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen
mit einem Gesamtfassungsvermögen bis zu 5.000 l und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe. Die Mitversicherung setzt voraus,
dass es sich um eine Anlage im Zusammenhang mit einer Immobilie
handelt, für die nach Ziff. I Nr. 3 RBH Privathaftpflicht-Versicherung Ver-
sicherungsschutz besteht. Der Versicherungsschutz wird näher geregelt
durch die folgenden Bestimmungen zur Privathaftpflicht-Versicherung
für die Haftpflicht aus Gewässerschäden (Anlagenrisiko).

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebe-
nen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelba-
re Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderun-
gen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).

2. Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Fol-
genden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

3. Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonsti-
gen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus
Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

§ 2 Versicherungsleistungen

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der vereinbarten Einheits-
deckungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden) je Schadenereignis gewährt. 
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Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Doppelte
dieser Einheitsdeckungssumme.

§ 3 Rettungskosten

1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit
der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungssumme nicht überstei-
gen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung.

2. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam-
men mit der Entschädigung die Einheitsdeckungssumme übersteigen.
Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh-
mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt
nicht als Weisung des Versicherers.

§ 4 Vorsätzliche Verstöße

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 5 Vorsorgeversicherung

Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 c) und des § 2 der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung – Vorsorgever-
sicherung – finden keine Anwendung.

§ 6 Gemeingefahren

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmit-
telbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

§ 7 Eingeschlossene Schäden

Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB – auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen
Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden,
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anla-
ge (gemäß § 1 Abs. 1 dieser Besonderen Bedingungen) ausgetreten sind.
Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch bei allmählichem Ein-
dringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendun-
gen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Scha-
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß § 1 Abs. 1 die-
ser Besonderen Bedingungen) selbst. Von jedem Schaden hat der Versi-
cherungsnehmer eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen.

§ 8 Sonstige Bestimmungen

1. Die Gewässerschadenversicherung im Umfange der Besonderen Bedin-
gungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasser-
haushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag aus-
drücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen
prämienfrei eingeschlossen ist. Insbesondere gilt:

– Kraft- und Wasserfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeuges in Anspruch genommen werden.

c) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

d) Eine Tätigkeit der in a) und b) genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hier-
bei nicht in Betrieb gesetzt wird.

– Luftfahrzeuge

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges
in Anspruch genommen werden.

b) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

c) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

(1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in
Luftfahrzeuge bestimmt waren.

(2) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugtei-
len, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen
beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schä-
den durch Luftfahrzeuge.

3. a) Nach diesen Besonderen Bedingungen ist auch die Haftpflicht aus
Gewässerschäden mitversichert, die dadurch entstehen, dass aus den
versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und
mit diesen in Gewässer gelangen.

b) Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit
Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im
Sinne des § 4 Ziff. I 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung.

4. Rettungskosten im Sinne von § 3 dieser Besonderen Bedingung entste-
hen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einlei-
tung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden
durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privat-rechtlich) der
Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versiche-
rungsnehmers –, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Repara-
tur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind
abzuziehen.

XVI. Besondere Bedingung für den Einschluss von Mietsachschäden in
die Privathaftpflicht-Versicherung

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen
zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

Ausgeschlossen sind

1. Haftpflichtansprüche wegen

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann.

2. Die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversiche-
rer* bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsan-
sprüche. 

Versicherungsschutz besteht bis zu der dafür vereinbarten Versiche-
rungssumme.

XVII. Besondere Bedingung für den Einschluss von Mietsachschäden an
mobilen Einrichtungsgegenständen in vorübergehend gemieteten
Hotelzimmern, Ferienwohnungen/-häusern

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung oder der Vernichtung von mobilen
Einrichtungsgegenständen in vorübergehend gemieteten Hotelzimmern
bzw. Ferienwohnungen/-häusern. 

Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden ist auf den vereinbarten
Betrag je Schadenereignis und Versicherungsjahr begrenzt.

XVIII. Besondere Bedingung für den Einschluss von Schäden an gemie-
teten oder geliehenen elektrischen medizinischen Geräten

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung von zu privaten
Zwecken gemieteten oder geliehenen elektrischen medizinischen Gerä-
ten, die dem Versicherungsnehmer zu Diagnosezwecken oder zur An-
wendung überlassen werden. 
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Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden ist auf den vereinbarten
Betrag je Schadenereignis und Versicherungsjahr begrenzt. Bei jedem
Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der Schadenersatz-
leistung eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen. Für Schä-
den bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versicherungs-
schutz. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, zu deren Ersatz 

– bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein Drit-
ter Leistungen zu erbringen hat (z. B. aus Sach- oder Haftpflichtver-
sicherungen);

– ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht,
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliches
von Dritten handelt.

XIX. Besondere Bedingung für den Einschluss von Allmählichkeitsschä-
den in die Privathaftpflicht-Versicherung

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpflichtan-
sprüche aus Sachschaden, welcher durch allmähliche Einwirkung der
Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit sowie von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) entsteht. Versicherungs-
schutz besteht bis zu den dafür vereinbarten Versicherungssummen.

XX. Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden Dritter
durch Kinder unter 10 Jahren 

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mitversi-
cherten Kindern, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, beru-
fen, sofern dies – von ihm nachvollziehbar dargelegt – im Interesse des
Versicherungsnehmers liegt und die Aufsichtspflicht zum Zeitpunkt des
Schadenereignisses nicht einem Dritten übertragen war bzw. das Kind
sich nicht in fremder Obhut befand. 

Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden ist auf den vereinbarten
Betrag je Schadenereignis und Versicherungsjahr begrenzt. Diese Beson-
dere Bedingung kommt nur insoweit zur Anwendung, als kein anderer
Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) leistungspflichtig ist. Der
Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte vor, soweit diese
nicht Versicherte dieses Vertrages sind.

Das Gleiche gilt für mitversicherte Kinder, die das 7. aber nicht das 10.
Lebensjahr vollendet haben, wenn sie bei einem Unfall mit einem Kraft-
fahrzeug, einer Schienenbahn oder Schwebebahn einem Dritten fahrläs-
sig einen Schaden zufügen.

XXI. Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Gefälligkeits-
handlungen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Gefälligkeitshandlungen.
Der Versicherer wird bei Personen- und Sachschäden aus einer Gefällig-
keitshandlung gegenüber dem Geschädigten keinen Haftungsverzicht für
einfache Fahrlässigkeit einwenden, soweit kein anderer Versicherer leis-
tungspflichtig ist.

Bei jedem Schadenereignis im Zusammenhang mit Umzügen (Umzugs-
hilfe) hat der Versicherungsnehmer von der Schadenersatzleistung eine
Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen.

Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versiche-
rungsschutz.

XXII. Besondere Bedingung für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch eigener Windsurfgeräte

Versichert ist – abweichend von Ziff. III 2 b) RBH Privathaftpflicht-Versi-
cherung – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von eigenen Windsurfgeräten. 

Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch eigener Windsurfgeräte ist auf den vereinbar-
ten Betrag je Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein
für diesen Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten
diese. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein festgesetz-
ten Deckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der Höchster-
satzleistung.

XXIII. Besondere Bedingung für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch von Schleppschirmen zum Kite-Surfen

Versichert ist – in Ergänzung zu Ziff. III RBH Privathaftpflicht-Versiche-
rung – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von Schleppschirmen zum Kite-Surfen, -Boarden,
-Sailen bis zu einer Seillänge von höchstens 30 Metern. 

Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch o. a. Sportgeräte ist auf den vereinbarten Be-

trag je Schadenereignis begrenzt, sofern im Versicherungsschein für
diesen Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten
diese. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein festgesetz-
ten Deckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der Höchstersatz-
leistung.

XXIV. Besondere Bedingung für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch fremder Boote mit Motor

Versichert ist – in Ergänzung zu Ziff. III RBH Privathaftpflicht-Versiche-
rung – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von fremden Booten mit Motor (auch Wassermotor-
räder / Jetboote und Segelboote mit Hilfsmotor), soweit für das Führen
keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist. Nicht versichert bleibt der
Gebrauch von Wasserfahrzeugen, die von Versicherten gehalten werden
oder in deren Eigentum stehen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Halter oder Eigentümer
und Ansprüche wegen Schäden am Boot selbst. Kein Versicherungs-
schutz besteht, soweit eine anderweitige Haftpflichtversicherung ein-
trittspflichtig ist. 

Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch o. a. Boote ist auf den vereinbarten Betrag je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen
Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten diese.
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein festgesetzten
Deckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der Höchstersatzleis-
tung.

XXV. Besondere Bedingungen Ehrenamt

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. I RBH Privathaftpflicht-Ver-
sicherung – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
den Gefahren einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit auf-
grund eines sozialen unentgeltlichen Engagements. Hierunter fällt ins-
besondere die Mitarbeit

– in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Ju-
gendarbeit,

– in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden,

– bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei
Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen.

Nicht versichert sind hingegen die Gefahren aus leitenden Ehrenämtern,
aus öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern (z. B. als Bürgermeister,
Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern,
Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr) oder aus wirtschaftlichen/ande-
ren sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter (z. B. als Vorstand,
Betriebs- oder Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach
§ 40 Sozialgesetzbuch IV (SGB), beruflicher Betreuer nach § 1897 Abs.
6 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)).

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden
eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversicherung) oder
ein Dritter zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist.

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt:

XXVI. Besondere Bedingung für die Mitversicherung des Verlustes von
Schlüsseln

1. Mitversichert ist – in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AHB und abweichend von
§ 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von zu privaten, ehrenamtlichen und beruflichen Zwecken überlas-
senen fremden Schlüsseln, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des
Versicherungsnehmers befunden haben. Die Mitversicherung von zu
beruflichen Zwecken überlassenen fremden Schlüsseln ist auf maximal
drei Schlüssel begrenzt.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen Haftpflicht-
ansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und – falls erforderlich – einen Objektschutz
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust
des Schlüssels festgestellt wurde. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer. Die Leistungspflicht erstreckt sich
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen
Eigentum.

2. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus

a) dem Abhandenkommen von Schlüsseln, die der Ausübung der beruf-
lichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers unmittelbar dienen (z. B.
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bei Post- und Zustelldiensten, Wach- und Schließdiensten, Haus-
meistern),

b) dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen
Schlüsseln zu beweglichen Sachen,

c) Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. Einbruch).

3. Die Höchstersatzleistung ist auf den vereinbarten Betrag je Schaden-
ereignis und auf das Doppelte dieser Deckungssumme für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres begrenzt. 

Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der Scha-
denersatzleistung eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen.
Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt:

XXVII. Besondere Bedingung für die Mitversicherung des Ausfalls von
Forderungen aus Haftpflichtansprüchen

(Forderungsausfall in der Privathaftpflicht-Versicherung)

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder mitversicherte Person
nach Ziff. II Nr. 1 und Nr. 3 RBH Privathaftpflicht-Versicherung)

– wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadenersatzan-
sprüche gegen Außenstehende, die durch vorliegenden Vertrag nicht
versichert sind, und

– kann er diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatz-
pflichtigen nicht oder nicht voll durchsetzen (siehe auch Nr. 3 a),

so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schadenersatzpflichtige als
Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der diesem
Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB) und dieser Besonderen Bedingung (For-
derungsausfall in der Privathaftpflicht-Versicherung). 

Der Versicherer prüft die Haftpflichtfrage und leistet den Ersatz der Ent-
schädigung, welche der Schadenersatzpflichtige auf Grund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zu erbringen hat. Der
Schadenersatzpflichtige oder sonstige Dritte haben keine Rechte aus die-
sem Vertrag.

2. Umfang des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz besteht für Personen- oder Sachschäden

– infolge von Schadenereignissen in der Bundesrepublik Deutschland,
die während der Wirksamkeit dieser Besonderen Bedingung eintreten,

– und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen wegen Perso-
nen- und Sachschäden bis zum vereinbarten Betrag je Schaden-
ereignis; sofern im Versicherungsschein für diesen Vertrag geringere
Deckungssummen festgesetzt sind, gelten diese. Die Gesamtleistung
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt im Rah-
men der im Versicherungsschein festgesetzten Deckungssummen
dieses Vertrages das Doppelte der Höchstersatzleistung. 

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche ge-
mäß Ziffer 1 zur Folge haben könnte. 

Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 € besteht kein Versicherungs-
schutz.

3. Leistungsvoraussetzungen

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass

a) der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungsunfähig ist; dies liegt
vor, wenn auf Grund eines rechtskräftigen Urteils (Titel) nach einem
streitigen Verfahren oder eines Vergleichs vor einem ordentlichen Ge-
richt in der Bundesrepublik Deutschland

– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,

– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der Schaden-
ersatzpflichtige in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versi-
cherung über seine Vermögensverhältnisse (»Offenbarungseid«)
abgegeben hat,

– ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes Konkurs-,
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt
wurde;

b) dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/Leistungsunfähigkeit
des Schadenersatzpflichtigen alle Umstände des Versicherungsfalles
ausführlich, wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden und
der Versicherer die gesetzliche Haftpflicht des Schadenersatzpflichti-
gen anerkennt;

c) an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatzpflich-
tigen in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden, die voll-

streckbare Ausfertigung des Urteils ausgehändigt und an deren erfor-
derlichen Umschreibung auf den Versicherer mitgewirkt wird. 

Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen und
nachzuweisen (z. B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art und Höhe der Schä-
den, Höhe des Forderungsausfalles, Vorlage eines rechtskräftigen Urteils,
eines Vollstreckungsprotokolls oder sonstiger für die Beurteilung erheb-
licher Schriftstücke).

4. Ausschlüsse

Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren

– die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes, Amtes
(auch Ehrenamtes) oder einer verantwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art des Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind, oder

– die einer Pflichtversicherung unterliegen.

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an

– Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen;

– Immobilien, für die gemäß Ziff. I 3 RBH Privathaftpflicht-Versicherung
kein Versicherungsschutz besteht;

– Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an Zuchttieren;

– Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes,
Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) eines Versicherten zuzurech-
nen sind.

Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht auf

– Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;

– Schäden, zu deren Ersatz

– bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein
Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. aus Sach- oder Haft-
pflichtversicherungen),

– ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht,
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähn-
liches von Dritten handelt;

– Forderungen auf Grund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-
rungsübergangs;

– Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen
oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht
oder eingelegt wurden.

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt:

XXVIII. Besondere Bedingungen für die Kautionsleistung bei Schäden auf
Grund gesetzlicher Haftpflicht im europäischen Ausland

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung
von Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen,
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen
Betrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung. Abweichend von § 4
Ziff. I 3 AHB ergibt sich die zeitliche und örtliche Geltung des Versiche-
rungsschutzes im europäischen Ausland aus der Besonderen Bedingung
für Auslandsaufenthalte gem. Ziff. V. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schaden-
ersatzleistung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende
Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Diffe-
renzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als
Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schaden-
ersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt:

XXIX. Besondere Bedingung für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch eigener Segelboote

Versichert ist – abweichend von Ziff. III 2 b) RBH Privathaftpflicht-Versi-
cherung – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von eigenen Segelbooten mit einer Segel-
fläche von bis zu 15 m2. 

Ist für das Führen des Segelbootes eine behördliche Erlaubnis erforder-
lich, darf der verantwortliche Führer das Segelboot nur mit der behörd-
lich vorgesehenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer
benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der
Versicherer nach Maßgabe des § 6 Ziff. II AHB zur Kündigung berechtigt
oder auch nach Maßgabe des § 6 Ziff. I AHB ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
Zugang wirksam. 
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Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch o. a. Segelboote ist auf den vereinbarten Be-
trag je Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für
diesen Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten
diese. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein festgesetz-
ten Deckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der Höchstersatz-
leistung. Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von
der Schadenersatzleistung eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe
zu tragen. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein
Versicherungsschutz.

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt:

XXX. Besondere Bedingung für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch eigener Boote mit Motor 

Versichert ist – in Ergänzung zu Ziff. III RBH Privathaftpflicht-Versiche-
rung – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von eigenen Booten mit Motor (auch Wasser-
motorräder / Jetboote und Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu einer Motor-
stärke von 10 kW, soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis
erforderlich ist.

Kein Versicherungsschutz besteht, soweit eine anderweitige Haftpflicht-
versicherung eintrittspflichtig ist. 

Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht aus dem Gebrauch o. a. Boote ist auf den vereinbarten Betrag je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen
Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten diese. Die
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein festgesetzten De-
ckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der Höchstersatzleis-
tung. Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der
Schadenersatzleistung eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu
tragen. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein
Versicherungsschutz.

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt: 

XXXI. Besondere Bedingungen für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pflicht wegen Schäden durch stationäre thermische und photo-
voltaische Solaranlagen

Versichert ist – abweichend von Ziff. I S. 1 und in Ergänzung zu Ziff. I Nr.
3 b) RBH Privathaftpflicht-Versicherung – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus dem Betrieb von thermischen oder photo-
voltaischen Solaranlagen. Solaranlagen sind Vorrichtungen zur
Umwand-lung von aufgenommener Sonnenenergie in Nutzenergie.
Thermische Solaranlagen dienen zur Erwärmung von Wasser und zur
Heizungsunter-stützung. Photovoltaische Solaranlagen (Photovoltaik-
Anlagen) sind An-lagen zur direkten Umwandlung von Sonnenenergie in
elektrischen Strom.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass

– die Anlage im Eigentum des Versicherungsnehmers steht,

– die Anlage mit dem Grundstück fest verbunden ist,

– die Gesamtfläche der Sonnenkollektoren / Solarmodule 200 Quadrat-
meter nicht übersteigt. 

Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Letztverbrauchern mit
elektrischem Strom. Letztverbraucher sind Kunden, die Energie für den
eigenen Verbrauch kaufen (§ 3 Nr. 25 Gesetz über die Elektrizitäts- und
Gasversorgung (EnWG)). 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Rückgriffsansprüchen
der stromabnehmenden Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungs-
störungen gem. § 6 der Verordnung über allgemeine Bedingungen für
die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AvBEltV) vom 21. Juni 1979
oder § 18 Niederspannungsanschlussverordnung. 

Mitversichert ist des Weiteren – in Ergänzung von § 4 Nr. 8 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch
Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden.

Die Höchstersatzleistung für die Mitversicherung der Haftpflicht aus dem
Betrieb von thermischen und photovoltaischen Solaranlagen ist auf den
vereinbarten Betrag je Schadenereignis begrenzt; sofern im Versiche-
rungsschein für diesen Vertrag geringere Deckungssummen festgesetzt
sind, gelten diese. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt im Rahmen der im Versicherungsschein
festgesetzten Deckungssummen dieses Vertrages das Doppelte der ge-
nannten Versicherungssummen. 

Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der Scha-
denersatzleistung eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen.
Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versiche-
rungsschutz.

RBH-Nr. 02/0509
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-Versicherung

Wenn der Versicherungsnehmer oder der Ehegatte des Versicherungsnehmers
auf dem Grundstück einen Betrieb oder Beruf ausübt, wird der Versicherungs-
schutz für das Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nicht gewährt.

I. Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers als Besitzer (z. B. als Eigentümer, Nießbrau-
cher, Pächter, Mieter) des / der im Versicherungsschein bezeichneten
Objekts / Objekte. 

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften oblie-
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen).

II. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-
arbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 75.000 € je
Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
Versicherung (§ 2 AHB);

2. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

3. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrich-
tungen erhoben werden; 

Besondere Bedingung über den Ausschluss von Arbeits- und
Dienstunfällen bei mitversicherten Personen, die weder zur Lei-
tung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles an-
gestellt noch verfassungsmäßig berufene oder gesetzliche Ver-
treter sind (Arbeits- und Dienstunfallklausel) 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. 

Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Ange-
hörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

4. der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft.

III. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht
werden. 

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von 

– allen nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden
Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit,

– allen Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit,

– allen Hub- und Gabelstaplern mit mehr als 6 km/h und nicht mehr
als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit,

– allen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit,

soweit diese nicht versicherungspflichtig sind.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse gem. § 1 Ziff.
2. b) und § 2 Ziff. 3. c) AHB.

3. Für die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Gebrauch
der genannten Fahrzeuge gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-rungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen
und Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erfor-
derliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist
der Versicherer nach Maßgabe des § 6 Ziff. II AHB zur Kündigung
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berechtigt oder auch nach Maßgabe des § 6 Ziff. I AHB ganz oder
teilweise leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen
Monat nach Zugang wirksam.

IV. Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Ge-
setzes vom 15.03.1951 gilt:

1. Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer.

2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwal-
ters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und
für Zwecke der Gemeinschaft.

4. Besondere Bedingung für die Haftpflichtversicherung der Ge-
meinschaften von Wohnungseigentümern

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. II 2 AHB in Verbin-
dung mit § 7 Ziff. 1 AHB –

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Ver-
walter;

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer;

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betäti-
gung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und
Teileigentum.

V. Besondere Bedingung für den Einschluss von Allmählichkeitsschä-
den in die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-Versicherung

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpflichtan-
sprüche aus Sachschaden, welcher durch allmähliche Einwirkung der
Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit sowie von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) entsteht. Versicherungs-
schutz besteht bis zu den dafür vereinbarten Versicherungssummen.

VI. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch
Abwässer in die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-Versicherung

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Ge-
bäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen Ab-
wässer) und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.

VII. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden (im Rahmen der Privat-, Haus- und Grund-
besitzer-, Tierhalter- sowie Bauherrenhaftpflichtversicherung)
– außer Anlagenrisiko –

Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingungen ist unter RBH-Nr.
01/0509, VII abgedruckt.

VIII. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung

Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingungen ist unter RBH-Nr.
01/0509, X abgedruckt.

RBH-Nr. 04/0509
Tierhalterhaftpflicht-Versicherung

I. Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Halter des/der im Antrag angegebenen Tieres/Tiere.

II. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht
gewerbsmäßig tätig ist.

III. Mitversichert sind

1. Schäden durch Deckakte

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch ge-
wollte und ungewollte Deckakte. 

2. Flurschäden

Mitversichert ist – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Flurschäden.

3. Schäden durch tierische Ausscheidungen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden durch
Ausscheidungen des/der versicherten Tieres/Tiere.

4. Mietsachschäden

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. 

Ausgeschlossen sind

a) Haftpflichtansprüche wegen

– Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen
besonders versichern kann.

b) Die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuer-
versicherer* bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden
Rückgriffsansprüche. 

Versicherungsschutz besteht bis zu der dafür vereinbarten Versiche-
rungssumme.

5. Auslandsaufenthalt 

Abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB ist bei einem Aufenthalt innerhalb
der Staaten der Europäischen Union sowie der Schweiz, Norwegens,
Islands und Liechtensteins die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland
vorkommenden Schadenereignissen eingeschlossen; in allen übrigen
Ländern gilt der Versicherungsschutz nur bei einem vorübergehen-
den Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in €. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der €-Betrag bei einem in
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

IV. Besondere Bedingungen für die Versicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus der Haltung von Hunden

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Welpen im
Jahr der Geburt bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages, wenn
sich die Welpen im Besitz des Versicherungsnehmers befinden und
die Muttertiere über diesen Vertrag versichert sind. Eine Versicherung
über den vorgenannten Zeitraum hinaus ist besonders zu vereinbaren.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung der
versicherten Hunde als Schlittenhunde bei privaten Schlittenfahrten. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von Hunde-
schlitten und wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion
und/oder der Mangelhaftigkeit des Hundeschlittens liegt. 

3. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Hunderennen oder Schauvorführungen einschließlich der Vorberei-
tungen hierzu (Training).

V. Besondere Bedingungen für die Versicherung der gesetzlichen
Haftpflicht aus der Haltung von Pferden/Reit- und Zugtieren

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Fohlen im
Jahr der Geburt bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages, wenn
sich die Fohlen im Besitz des Versicherungsnehmers befinden und
die Mutterstuten über diesen Vertrag versichert sind. Eine
Versicherung über den vorgenannten Zeitraum hinaus ist besonders
zu vereinbaren. 

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung der
Tiere als Zugtiere bei privaten Kutsch-, Planwagen- oder Schlitten-
fahrten einschließlich der gelegentlichen unentgeltlichen Beförde-
rung von Personen. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von
Kutschen, Planwagen oder Schlitten und wegen Schäden, deren
Ursache in der Konstruktion und/oder der Mangelhaftigkeit der Kut-
schen, Planwagen oder Schlitten liegt. 

3. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Reitturnieren, Pferderennen oder Schauvorführungen einschließlich
der Vorbereitungen hierzu (Training).

VI. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden (im Rahmen der Privat-, Haus- und Grund-
besitzer-, Tierhalter- sowie Bauherrenhaftpflichtversicherung)
– außer Anlagenrisiko –

Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingungen ist unter RBH-Nr.
01/0509, VII abgedruckt.
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VII. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung 

Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingungen ist unter RBH-Nr.
01/0509, X abgedruckt.

RBH-Nr. 05/0509
Bauherrenhaftpflicht-Versicherung

I. Grundrisiko

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und
Bauausführung an einen Dritten vergeben sind. 

Ausnahme: Bauen in eigener Regie gem. Ziff. IV.

1. Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr des im Versicherungs-
schein bezeichneten Objekts.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grund-
stücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errich-
tende Bauwerk.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der
Grundwasserverhältnisse.

4. Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens
drei Jahre nach Versicherungsbeginn.

5. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versiche-
rungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Deckungs-
summen.

II. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Hal-
ters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht
werden. 

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von 

– allen nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden
Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit,

– allen Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit,

– allen Hub- und Gabelstaplern mit mehr als 6 km/h und nicht mehr
als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit,

– allen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit,

soweit diese nicht versicherungspflichtig sind.

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse gem. § 1 Ziff.
2. b) und § 2 Ziff. 3. c) AHB.

3. Für die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Gebrauch
der genannten Fahrzeuge gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen
und Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erfor-
derliche Fahrerlaubnis hat.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist
der Versicherer nach Maßgabe des § 6 Ziff. II AHB zur Kündigung
berechtigt oder auch nach Maßgabe des § 6 Ziff. I AHB ganz oder
teilweise leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen
Monat nach Zugang wirksam. 

III. Mitversichert sind

1. Allmählichkeitsschäden

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB –
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher durch allmähliche
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit
sowie von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) ent-
steht. Versicherungsschutz besteht bis zu den dafür vereinbarten
Versicherungssummen.

2. Schäden durch Abwässer

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haft-
pflichtansprüche wegen Sachschäden durch Abwässer.

Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen.

3. Erschütterungen durch Rammarbeiten

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haft-
pflichtansprüche wegen Erschütterungen durch Rammarbeiten.

4. Senkungen von Grundstücken und Erdrutschungen

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpflicht-
ansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschun-
gen.

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden am Baugrundstück selbst
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen. 

IV. Zusatzrisiko 

Bauen in eigener Regie (Selbsthilfe beim Bau)

1. Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der Ausführung der Bauarbeiten oder
eines Teiles dieser Arbeiten in eigener Regie (auch Selbsthilfe beim
Bau).

2. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in
Ausführung dieser Verrichtungen verursachen.

3. Besondere Bedingung über den Ausschluss von Arbeits- und
Dienstunfällen bei mitversicherten Personen, die weder zur
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles
angestellt noch verfassungsmäßig berufene oder gesetzliche
Vertreter sind (Arbeits- und Dienstunfallklausel)

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt. 

Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtli-
chen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Ange-
hörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche der Sozialversiche-
rungsträger gegen den Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII.

V. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden (im Rahmen der Privat-, Haus- und Grund-
besitzer-, Tierhalter- sowie Bauherrenhaftpflichtversicherung)
– außer Anlagenrisiko –

Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingungen ist unter RBH-Nr.
01/0509, VII abgedruckt.

VI. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden in der Haftpflichtversicherung 

Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingungen ist unter RBH-Nr.
01/0509, X abgedruckt.

RBH-Nr. 07/0509
Amtshaftpflicht-Versicherung

Versichert ist nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und den Besonderen Bedingungen für die Amts-
haftpflicht-Versicherung die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Richter, Beamter, Angestellter und Arbeiter des öffentlichen Dienstes oder als Sol-
dat (nicht jedoch als Wehrpflichtiger). 

Für die Amtshaftpflicht-Versicherung gelten die im Versicherungsschein ausge-
wiesenen Versicherungssummen. 

Versichert sind Ansprüche Dritter wegen Personen- und Sachschäden. 

Versicherungsschutz für Vermögensschäden ist gesondert zu beantragen –
Vermögensschadenhaftpflichtrisiko. 

Haftpflichtansprüche aus Personen- und Sachschäden, für die der Versicherte
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts
einzustehen hat, sind mitversichert.

Die Versicherung umfasst

1. Ansprüche geschädigter Dritter gegen den Versicherten,

2. Rückgriffsansprüche wegen Schäden, die der Dienstherr einem Drit-
ten zu ersetzen hatte,

3. Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zugefügter Schä-
den. 
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Besondere Bedingungen für die Amtshaftpflicht-Versicherung

I.

Mitversichert ist bei Lehrern die gesetzliche Haftpflicht aus

1. der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stof-
fen);

2. Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen
sowie Schulausflügen und damit verbundenen Aufenthalten in Her-
bergen und Heimen, auch bei vorübergehenden Auslandsaufenthal-
ten bis zu einem Jahr; 

Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr gilt:

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignis-
sen.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in €. Die Verpflichtung des
Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der €-Betrag
bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist;

3. der Erteilung von Nachhilfestunden;

4. der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist.

II.

Mitversichert ist bei Pfarrern die gesetzliche Haftpflicht als Religionslehrer und
Armenpflegevorstand.

III.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

1. aus ärztlicher oder tierärztlicher Tätigkeit (auch Amts-, Landgerichts-
ärzte und Ärzte in Justizvollzugsanstalten);

2. aus den nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten:

– Software-Erstellung, -Implementierung, -Pflege,

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung,

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,
-pflege,

sowie der

– Tätigkeit in Rechenzentren und Verwaltung von Datenbanken,

– Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Betrieb von Telekommunika-
tions- und Datennetzen;

3. aus der Lehrtätigkeit im Ausland; unberührt bleibt Ziff. I Nr. 2;

4. aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit sie nicht
dienstlich angeordnet sind; unberührt bleibt Ziff. I Nr. 3;

5. aus der Jagdausübung;

6. infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosi-
blen Stoffen; unberührt bleibt Ziff. I Nr. 1.

IV.

Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Füh-
rers eines Kraft-, Luft-, Wasser- oder Schienenfahrzeugs (auch Schwebebahn)
wegen Schäden, die durch den Gebrauch oder den Betrieb des Fahrzeugs verur-
sacht werden. Nicht mitversichert sind insbesondere Flugsicherungs- und Lot-
sentätigkeiten.

V.

Zusatzrisiken:

Versichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten des Versicherungsnehmers
oder des im Versicherungsschein genannten Lebenspartners für die Dauer der
häuslichen Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer. 

Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

bei Bundeswehr-, Polizei-/Bundespolizei- und Zollangehörigen: Die gesetzliche
Haftpflicht aus Abhandenkommen von fiskalischem Eigentum einschl. Verwar-
nungsblocks gemäß dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Die Höchstleistung ist auf
den vereinbarten Betrag je Schadenereignis begrenzt. Ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und/oder seines Ehegatten
(oder seines im Versicherungsschein genannten Lebenspartners für die Dauer
der häuslichen Gemeinschaft) aus dem Abhandenkommen von Dienstschlüsseln.
Die Höchstleistung ist auf den vereinbarten Betrag je Schadenereignis begrenzt.

Mitversichert sind – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

Haftpflichtschäden aus dem dienstlichen Gebrauch eines Kraftfahrzeuges des
Dienstherrn gemäß den nachfolgenden Bedingungen:

1. Gegenstand

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. IV – im Rahmen der nach-
folgenden Bestimmungen Schäden, die durch den dienstlichen
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges des Dienstherrn (auch wenn es für den
dienstlichen Gebrauch vom Dienstherrn gemietet/geleast wurde) ent-
standen sind. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer den
Schaden schuldhaft herbeigeführt hat und dass er nach beamten- oder
arbeitsrechtlichen Bestimmungen in Anspruch genommen wird. Vor-
sätzlich herbeigeführte Schäden bleiben vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen (§ 4 Ziff. II Abs. 1 AHB).

a) Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer für Schäden, die
er durch den dienstlichen Gebrauch am Dienstfahrzeug verursacht hat,
gewährt. Die Versicherungssumme beträgt pro Versicherungsfall und
-jahr 50.000 €. Eine Beschädigung oder Zerstörung der Bereifung wird
nur ersetzt, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch
andere ersatzpflichtige Schäden an dem Fahrzeug verursacht hat.

b) Regress-Haftpflichtversicherung

Versicherungsschutz wird dem Versicherungsnehmer für Regress-An-
sprüche des Dienstherrn auf Grund von Personen- oder Sachschäden
Dritter gewährt, sofern keine anderweitige Haftpflichtversicherung ein-
trittspflichtig ist oder von anderer Stelle Ersatz erlangt werden kann. Die
Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt für Personen- und
Sachschäden 1 Mio. € pauschal. Die Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der vorge-
nannten Versicherungssummen. Vermögensschäden sind nicht versi-
chert.

2. Ausschlüsse

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsnehmer beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat,
der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall infolge des Genusses
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel herbeigeführt
hat, der Versicherungsnehmer das Fahrzeug unberechtigt gebraucht hat,
der Versicherungsnehmer sich nach einem Versicherungsfall unerlaubt
vom Unfallort entfernt hat (§ 142 StGB).

Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

abweichend von § 4 Ziff. I 8 AHB die gesetzliche Haftpflicht wegen Personen-,
Sach- und Vermögensschäden durch Umwelteinwirkung an Boden, Luft oder
Wasser. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist auf die vereinbarten Beträge je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen Vertrag
geringere Deckungssummen genannt sind, gelten diese. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt im Rahmen der im
Versicherungsschein festgesetzten Deckungssummen dieses Vertrages das Dop-
pelte der Höchstersatzleistung. 

Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

abweichend von Ziff. III Nr. 2 die gesetzliche Haftpflicht wegen Personen-, Sach-
und Vermögensschäden aus den nachfolgend aufgezählten Tätigkeiten:

– Software-Erstellung, -Implementierung, -Pflege;

– IT-Organisation, -Einweisung, -Schulung;

– Netzwerkbetrieb, -wartung, -pflege;

– Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Betrieb von Telekommunika-
tions- und Datennetzen.

Mitversichert ist – insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 9 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Austausch,
Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten und Programme Dritter und
daraus resultierende Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausschließlich
im Umfang der nachfolgenden Sachverhalte:

1. Schäden durch Viren und andere Schadprogramme

Haftpflichtansprüche wegen Datenveränderung, z. B. Löschung, Be-
schädigung und Beeinträchtigung gespeicherter Daten und Program-
me bei Dritten und daraus resultierende Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden durch Viren und/oder andere Schadprogramme.

2. Veränderung von Daten aus sonstigen Gründen

Haftpflichtansprüche wegen Datenveränderung bei Dritten aus sons-
tigen Gründen, nur soweit sie auf die Wiederherstellung der verän-
derten Daten gerichtet sind.

3. Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch

Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden Dritter infolge des
gestörten Zugangs zum elektronischen Datenaustausch mit weiteren
Dritten. 

Versicherungsschutz für die unter 1 – 3 dargestellten Sachverhalte be-
steht – insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB – auch für Versiche-
rungsfälle im Ausland.
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Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsneh-
mer bewusst

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze ein-
greift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören
oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde); 

b) die in engem Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch
übertragenen Informationen (z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-
mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist auf die vereinbarten Beträge je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen Vertrag
geringere Deckungssummen genannt sind, gelten diese. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt im Rahmen der im
Versicherungsschein festgesetzten Deckungssummen dieses Vertrages das Dop-
pelte der Höchstersatzleistung.

RBH-Nr. 08/0509
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung

Versichert ist nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und den Besonderen Bedingungen für die Vermö-
gensschadenhaftpflicht-Versicherung für den beruflichen Bereich die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Richter, Beamter, Angestellter und
Arbeiter des öffentlichen Dienstes oder als Soldat (nicht jedoch als Wehrpflichti-
ger). 

Für die Versicherung von Vermögensschäden gilt die im Versicherungsschein
ausgewiesene Versicherungssumme. 

Versichert sind Ansprüche Dritter wegen Vermögensschäden. 

Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden ist gesondert zu beantra-
gen – Amtshaftpflichtrisiko. 

Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden, für die der Versicherte auf
Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts einzu-
stehen hat, sind mitversichert.

Die Versicherung umfasst

1. Ansprüche geschädigter Dritter gegen den Versicherten,

2. Rückgriffsansprüche, die der Dienstherr einem Dritten zu ersetzen
hatte,

3. Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar zugefügter Schä-
den.

Besondere Bedingungen für die Vermögensschadenhaftpflicht-Versiche-
rung – für den beruflichen Bereich

I.

Abweichend von § 1 Nr. 1 AHB gewährt der Versicherer dem Versicherungsneh-
mer Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen eines bei der
Ausübung beruflicher Tätigkeit begangenen Verstoßes von einem anderen

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung,
Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch
Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen
von Sachen) sind, noch sich aus solchen – von dem Versicherungsnehmer ver-
ursachten – Schäden herleiten. Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und
geldwerte Zeichen.

1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist – abweichend von
§ 5 Nr. 1 AHB – der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den
Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte.

2. Die vereinbarte Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der
dem Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkt (s. Ziff. 5) – in jedem
einzelnen Schadenfall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der
Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versicherungs-
summe in Frage kommt, das gilt auch:

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf
welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen
Schadens,

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfa-
ches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun

oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden
Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen.

3. Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereignis von der
Summe, die er auf Grund richterlichen Urteils oder eines vom Versi-
cherer genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen
hat, eine Selbstbeteiligung in vereinbarter Höhe zu tragen (Selbstbe-
teiligung – siehe Versicherungsschein). Vorstehende Ziffer 2 bleibt
unberührt. Bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versiche-
rungsschutz.

4. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung
der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist,
beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfange wie an der
Ersatzleistung.

5. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewor-
denen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch betreffenden Haft-
pflichtprozesses, sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit
Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebe-
nen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention gehen voll
zu Lasten des Versicherers.

Es gilt dabei aber Folgendes:

Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, so trägt
der Versicherer die Gebühren und Pauschsätze nur nach der der
Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht
durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßi-
ge Verteilung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein.

II.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

1. aus ärztlicher oder tierärztlicher Tätigkeit (auch Amts-, Landgerichts-
ärzte und Ärzte in Justizvollzugsanstalten); 

2. aus den nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten: 

– Software-Erstellung, -Implementierung, -Pflege, 

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung,

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,
-pflege,

sowie der

– Tätigkeit in Rechenzentren und Verwaltung von Datenbanken,

– Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Betrieb von Telekommunika-
tions- und Datennetzen;

3. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies
gilt auch im Falle eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO)
–; wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts;
wegen einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit; 

4. aus § 69 Abgabenordnung;

5. aus bankmäßigem Betriebe und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-,
Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-Verkehr, Akkre-
ditiv-Geschäfte usw.);

6. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der ent-
geltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von
Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften;

7. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung,
durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Veruntreuung des Personals
des Versicherten entstehen;

8. wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz,
Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtgebers (Berechtig-
ten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung;

9. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands-
oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, Ver-
bände und als Syndikus;

10. aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit sie nicht
dienstlich angeordnet sind.

III.

Mitversichert sind – abweichend von Ziff. II Nr. 3 – bei Richtern und Rechtspfle-
gern Haftpflichtansprüche wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts der
ausländischen europäischen Staaten und der Türkei.

IV.

Zusatzrisiken: 

Versichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten des Versicherungsnehmers
oder des im Versicherungsschein genannten Lebenspartners für die Dauer der
häuslichen Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer.
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Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

abweichend von § 4 Ziff. I 8 AHB die gesetzliche Haftpflicht wegen Personen-,
Sach- und Vermögensschäden durch Umwelteinwirkung an Boden, Luft oder
Wasser. 

Die  Höchstersatzleistung des Versicherers ist auf die vereinbarten Beträge je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen Vertrag
geringere Deckungssummen genannt sind, gelten diese. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt im Rahmen der im
Versicherungsschein festgesetzten Deckungssummen dieses Vertrages das
Doppelte der Höchstersatzleistung.

Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart – 

abweichend von Ziff. II Nr. 2 die gesetzliche Haftpflicht wegen Personen-, Sach-
und Vermögensschäden aus den nachfolgend aufgezählten Tätigkeiten:

– Software-Erstellung, -Implementierung, -Pflege;

– IT-Organisation, -Einweisung, -Schulung;

– Netzwerkbetrieb, -wartung, -pflege;

– Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Betrieb von Telekommunika-
tions- und Datennetzen.

Mitversichert ist – insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 9 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Austausch,
Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten und Programme Dritter und
daraus resultierende Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausschließlich
im Umfang der nachfolgenden Sachverhalte:

1. Schäden durch Viren und andere Schadprogramme

Haftpflichtansprüche wegen Datenveränderung, z. B. Löschung, Be-
schädigung und Beeinträchtigung gespeicherter Daten und Program-
me bei Dritten und daraus resultierende Personen-, Sach- und
Vermögensschäden durch Viren und/oder andere Schadprogramme.

2. Veränderung von Daten aus sonstigen Gründen

Haftpflichtansprüche wegen Datenveränderung bei Dritten aus sons-
tigen Gründen, nur soweit sie auf die Wiederherstellung der verän-
derten Daten gerichtet sind.

3. Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch

Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden Dritter infolge des
gestörten Zugangs zum elektronischen Datenaustausch mit weiteren
Dritten. 

Versicherungsschutz für die unter 1 – 3 dargestellten Sachverhalte be-
steht – insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB – auch für Versiche-
rungsfälle im Ausland. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungs-
nehmer bewusst

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze ein-
greift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören
oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde);

b) die in engem Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch
übertragenen Informationen (z. B. Spamming),

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-
mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist auf die vereinbarten Beträge je
Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungsschein für diesen Vertrag
geringere Deckungssummen genannt sind, gelten diese. Die Gesamtleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt im Rahmen der im
Versicherungsschein festgesetzten Deckungssummen dieses Vertrages das
Doppelte der Höchstersatzleistung.

– 15 –



I. Der Versicherungsschutz (§§ 1 – 4)

§ 1 – Gegenstand der Versicherung

1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz
für den Fall, dass er wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, die Verletzung oder
Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die
Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hat-
te, für diese Folgen 

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des Versi-
cherungsnehmers (versichertes »Risiko«);

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit
sie nicht in dem Halten oder Führen von Luft-, Kraft- oder Wasser-
fahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen;

Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch Änderung
bestehender oder durch Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt Fol-
gendes:

Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhö-
hung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wieder her-
gestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der
Versicherung neu entstehen, gemäß § 2 (Vorsorge-Versicherung).

3. Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung ausgedehnt
werden auf die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschädigung, die
weder durch Personenschaden noch durch Sachschaden entstanden ist,
sowie wegen Abhandenkommens von Sachen. Auf die Versicherung
wegen Abhandenkommens von Sachen finden die Bestimmungen über
Sachschaden Anwendung.

§ 2 – Vorsorge-Versicherung

Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den sonstigen Ver-
tragsbestimmungen folgende besondere Bedingungen:

1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen Risi-
kos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf. 

Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des Ver-
sicherers, die auch durch einen der Beitragsrechnung beigedruckten Hin-
weis erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser Aufforde-
rung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist
nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung über
den Beitrag für das neue Risiko nicht zustande, so fällt der Versiche-
rungsschutz für dasselbe rückwirkend vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt
der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst
nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist,
in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war.

2. Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 1 Mio. € für Personen-
und Sachschäden je Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungs-
schein geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten diese.

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche
verbunden sind mit

a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmun-
ternehmungen, Zirkussen und Tribünen, ferner von Luft- und Wasser-
fahrzeugen aller Art (abgesehen von Ruderbooten) und dem Lenken
solcher Fahrzeuge sowie der Ausübung der Jagd;

b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung von
und Handel mit explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine besondere
behördliche Genehmigung erforderlich ist;

c) dem Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen.

§ 3 – Beginn und Umfang der Versicherung, Zahlung des Erstbeitrags

I. 1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat.

II. 1. Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-
lung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung aufmerksam gemacht hat. 

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist.

Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Ver-
sicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet,
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

III. 1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer auf Grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnis-
ses oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet und der Versicherer
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-
cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
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Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten frei-
zustellen.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebenenfalls die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 
Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall ge-
schuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die
Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versiche-
rer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet.

2. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungssummen die Höchstgrenze bei
jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache
oder mehrere Schäden aus Lieferungen der gleichen mangelhaften Waren
gelten als ein Schadenereignis.
Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem
Schadenereignis mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag
an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt.
Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine Gesamtleis-
tung für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres auf ein Mehr-
faches der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den
Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Geschädigten
oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der Versicherer den Rechtsstreit
im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber Ziff. IV 1).

IV. 1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so hat der
Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme
zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es
sich um mehrere aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse han-
delt. Der Versicherer ist in solchen Fällen berechtigt, durch Zahlung der
Versicherungssumme und seines der Versicherungssumme entsprechen-
den Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren Leis-
tungen zu befreien.

2. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer
erstattet. Der Rentenwert wird auf Grund der Allgemeinen Sterbetafeln für
Deutschland mit Erlebensfallcharakter 1987 R Männer und Frauen und
unter Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen Kapi-
talmarktzinsen in Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei wird der
arithmetische Mittelwert über die jeweils letzten 10 Jahre der Umlaufren-
diten der öffentlichen Hand, wie sie von der Deutschen Bundesbank ver-
öffentlicht werden, zu Grunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder
Ermäßigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen Ren-
tenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der
genannten Rechnungsgrundlage berechnet. 
Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebensjahr als frühes-
tes Endalter vereinbart. 
Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei unselbständig Täti-
gen das vollendete 65. Lebensjahr als Endalter vereinbart, sofern nicht
durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung etwas anderes be-
stimmt ist oder sich die der Festlegung zu Grunde gelegten Umstände
ändern. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt. 

3. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten
des Versicherungsnehmers scheitert, so hat der Versicherer für den von
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 – Ausschlüsse
I. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich

etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht
auf:

1. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.

2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Bezü-
ge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung,
Fürsorgeansprüche (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB, 63 HGB, 39 und 42
Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestimmungen der Gew.-
Ordn., des Sozialgesetzbuches VII und des Bundessozialhilfegesetzes)
sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignis-
sen; jedoch sind Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII mitgedeckt.

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad-
oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training).

5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähli-
che Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit,
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer,
Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf
errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch Erdrutschun-
gen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmungen
stehender oder fließender Gewässer sowie aus Flurschaden durch Wei-
devieh und aus Wildschaden.

6. Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus
ergebenden Vermögensschäden, wenn

a) der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

b) die Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförde-
rung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern
es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvor-
kehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten
des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versiche-
rungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer wie für die
durch den Versicherungsvertrag mitversicherten Personen.

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche

– auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rück-
tritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

– wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durch-
führen zu können;

– wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen
des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

– auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung;

– auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

– wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen
(z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gamma-
strahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strah-
len) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle
sich daraus ergebenden weiteren Schäden.

Dies gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

9. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Austausch, Übermittlung und
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um

(1) Veränderung von Daten bei Dritten durch die Übertragung von Viren
und anderen Schadprogrammen und alle sich daraus ergebenden
Personen-, Sach- und Vermögensschäden,
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(2) Sach- und Vermögensschäden

– aus der Veränderung von Daten bei Dritten aus sonstigen Gründen,

– aus dem Nichterfassen oder fehlerhaften Speichern von Daten bei
Dritten,

– aus der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch,

(3) die Übermittlung personenbezogener und anderer vertraulicher Daten/
Information über Dritte.

10. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- und Namens-
rechtsverletzungen.

11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:

1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich her-
beigeführt haben. Bei der Lieferung oder Herstellung von Waren, Erzeug-
nissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz gleich.

2. Haftpflichtansprüche

a) aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungs-
vertrages;

c) von gesetzlichen Vertretern oder Betreuern geschäftsunfähiger, be-
schränkt geschäftsfähiger oder betreuter Personen;

d) von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechts-
fähiger Handelsgesellschaften;

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder
öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

f) von Liquidatoren.

Als Angehörige gelten Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner gemäß
dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und
-kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern
und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpflichtan-
sprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, wenn sie mitein-
ander in häuslicher Gemeinschaft leben.

3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versiche-
rungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung
der Versicherer billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, nicht
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu
einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr dro-
hend.

4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Übertragung
einer Krankheit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie Sachschaden,
der durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass der
Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt
hat.

5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versicherungsneh-
mer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Her-
stellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§ 5 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren

1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das
Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben
könnte.

2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 14) unverzüglich, spätes-
tens innerhalb einer Woche, in Textform (z. B. per E-Mail) anzuzeigen. 

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein
Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall
selbst bereits angezeigt hat. 

Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungs-
nehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der
Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend
gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung
oder eines Beweissicherungsverfahrens.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen
des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schaden-
falls dient, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf
den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Ver-
sicherers für die Beurteilung des Schadenfalls erheblichen Schriftstücke
einzusenden. Sämtliche vom Versicherungsnehmer eingereichten Unter-
lagen werden Eigentum des Versicherers.

4. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Prozessführung dem Versicherer zu überlassen, dem
von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und
alle von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten Aufklärungen
zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbe-
hörden auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers
abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die erforderlichen
Rechtsbehelfe zu ergreifen.

5. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse das
Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist er verpflichtet, dieses Recht auf seinen Namen von dem
Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen unter Ziff. 3. und 4.
finden entsprechende Anwendung.

6. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des
Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des
Versicherungsnehmers abzugeben.

§ 6 – Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

I. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
arglistig verletzt hat. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach § 6 Ziff. II zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

II. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag,
die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versi-
cherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegen-
heitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 – 14)

§ 7 – Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungs-
anspruchs

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere Per-
sonen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden alle in dem
Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen
Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Die
Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich
dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4 Ziff. II 2
genannten Personen gegen die Versicherten sowie Ansprüche von Ver-
sicherten untereinander sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

3. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.
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§ 8 – Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsangleichung, Beitrag
bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

I. 1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt
als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Ver-
sicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet,
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

3. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die
nach § 8 Ziff. I 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hin-
gewiesen wurde.

5. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit
der Zahlung im Verzug, kann der Versicherer den Vertrag kündigen, wenn
er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung darauf hinge-
wiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Ver-
sicherungsschutz.

Der Versicherer ist berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist zu kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der Be-
stimmung der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall wird
die Kündigung zum Fristablauf wirksam, wenn in dem Kündigungsschrei-
ben darauf hingewiesen wurde. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden
worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die
Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten
ist. 

Kündigt der Versicherer nicht, ist er für die gerichtliche Geltendmachung
der rückständigen Prämien nebst Kosten an eine Ausschlussfrist von 6
Monaten seit Ablauf der zweiwöchigen Frist gebunden. 

6. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-
stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die
Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung
des Versicherers, welche auch durch einen der Beitragsrechnung auf-
gedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob
und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegenüber den zum
Zwecke der Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten ist.
Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu
machen. Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben durch die
Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben
zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds vom Versiche-
rungsnehmer zu erheben, sofern letzterer nicht beweist, dass die unrich-
tigen Angaben ohne ein von ihm zu vertretendes Verschulden gemacht
worden sind.

2. Auf Grund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der
Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt. Er
darf jedoch nicht geringer werden als der Mindestbeitrag, der nach dem
Tarif des Versicherers z. Z. des Versicherungsabschlusses galt. Alle ent-
sprechend § 8 Ziff. III nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen
Erhöhungen oder Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksich-

tigt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minderbeitrag vom Ein-
gang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig zu
erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, für welche die Angaben zu
machen waren, an Stelle der Beitragsregulierung (Ziff. II 1) als nachzu-
zahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits gezahl-
ten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber noch
innerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforderung zur Nachzah-
lung gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, den etwa zu viel gezahl-
ten Betrag des Beitrags zurückzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen mit Bei-
tragsvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung.

III. 1. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres, um
welchen Prozentsatz sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen, welche
die zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Ver-
sicherer im vergangenen Kalenderjahr geleistet haben, gegenüber dem
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozent-
satz rundet er auf die nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den einzelnen Scha-
denfall veranlassten Ausgaben für die Schadenermittlung, die aufgewen-
det worden sind, um die Versicherungsleistungen dem Grunde und der
Höhe nach festzustellen.

Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch
die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

2. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus
Ziff. 1 Abs. 1 Satz 2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsan-
gleichung).

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejah-
resbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt
seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

3. Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter 5 Pro-
zent, so entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in
den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

4. Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen Folgejahresbei-
träge. Sie wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung
bekannt gegeben.

5. Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme
berechnet wird, findet keine Beitragsangleichung statt.

IV. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des
Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat. 

§ 9 – Vertragsdauer, Kündigung, Wegfall des versicherten Risikos

I. Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen.
Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei
Monate vor Ablauf durch einen Vertragspartner in Schriftform oder per
E-Mail gekündigt wird; dies gilt auch, wenn die Vertragsdauer nur deshalb
weniger als ein Jahr beträgt, weil als Beginn der nächsten Versicherungs-
periode ein vom Vertragsbeginn abweichender Termin vereinbart worden
ist. Andere Verträge mit einer Dauer von weniger als einem Jahr enden,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II. 1. Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsangleichung gemäß § 8
Ziff. III 2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert,
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in Schriftform
oder per E-Mail innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versi-
cherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung
zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

2. Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, wenn von
dem Versicherer auf Grund eines Versicherungsfalls eine Schadenersatz-
zahlung geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist
oder der Versicherer die Leistung der fälligen Entschädigung verweigert
hat.

3. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach
der Schadenzahlung oder der Rechtshängigkeit des Haftpflichtanspruchs
oder der Leistungsverweigerung des Versicherers zugegangen sein.
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4. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach dem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

5. Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil
des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

III. Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt
die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

§ 10 – Verjährung, Klagefrist

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist-
berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet
worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt,
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform
zugeht.

§ 11 – Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

I. 1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als der Versicherer nach dessen Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme, in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen.

2. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers oder von
einem Vertreter ohne Vertretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser
den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arg-
listig verschwiegen.

II. 1. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzu-
treten. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer.

2. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte.

3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

III. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in
Schriftform oder per E-Mail kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach § 11 Ziff. II und III zustehenden Rech-
te innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben,
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach § 11 Ziff. II und III nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in § 11 Ziff. II und III genannten Rechte
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

IV. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht bzw. das Kündigungsrecht
des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters,
sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in
Betracht. 

V. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versi-
cherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 12 – Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13 – Gerichtsstände

1. Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben
werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnli-
chen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft,
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsge-
sellschaft ist. 

3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 14 – Anzeigen und Willenserklärungen

1. Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. per E-Mail)
abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich die Vertragsver-
hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nut-
zung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertrags-
verhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und
im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in
Ihrem Versicherungsvertrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufge-
nommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages
hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise abgelehnt, kommt
es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teil-
weise abgelehnter Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem
Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schwei-
gepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung
(Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflicht-Entbin-
dungsklausel enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-
arbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag ver-
sicherungstechnische Daten wie Kundennummer, Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben
eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes
geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermit-
telten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an den Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vie-
len Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer ab. Diese Rückversicherer
benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns,
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden
Ihnen auch die dafür entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt. In eini-
gen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung,
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Ein-
schätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände
anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, even-
tuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von per-
sonenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des
Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Scha-
denhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Verband
bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen ande-
rer Versicherer zu beantworten.
Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung zentrale Hinweissysteme.
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:

Kfz-Versicherer
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Perso-
nen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer
Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit
Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;
Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versiche-
rers; Ablehnung des Vertrags seitens des Versicherungsnehmers wegen gefor-
derter Beitragszuschläge.
Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf

durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb
von 12 Monaten.

– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach min-
destens DREI Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei
konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der
Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.

Sachversicherer
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn
auf Grund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt
wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schaden-
fällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schaden-

fall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung

oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung)
und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite und Bausparen, werden durch
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfas-
senden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen
häufig in Unternehmensgruppen zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, beispielsweise
die Datenverarbeitung, das Inkasso, die interne Revision, die Rechtsabteilung,
der Vertrieb und der Datenschutz. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn Sie Ihre Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe
abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge und das ver-
sicherte Risiko bzw. die Versicherungssumme, ggf. Ihr Geburtsdatum, Konto-
nummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt und sind von allen
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann u. a. eingehende Post
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immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige
Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne
Rückfragen korrekt verbucht werden.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch
hier von »Datenübermittlung«, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits-
daten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unter-
nehmen und der HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender
Beamter Deutschlands a. G. in Coburg zur Wahrnehmung der oben genannten
zentralen Funktionen. Für alle zugriffsberechtigten Mitarbeiter gelten die gleichen
Pflichten bei der Einhaltung des Datenschutzes und der Schweigepflicht.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an:

HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG 

HUK-COBURG-Lebensversicherung AG

HUK-COBURG-Krankenversicherung AG

HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG

HUK-COBURG-Bausparkasse AG

HUK24 AG

HUK-COBURG-Assistance GmbH

BRUDERHILFE Sachversicherung AG
im Raum der Kirchen

BRUDERHILFE Rechtsschutz Schadenregulierungs-GmbH

FAMILIENFÜRSORGE Lebensversicherung AG
im Raum der Kirchen

PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung AG
im Raum der Kirchen

GSC Service- und Controlling GmbH

IPZ Institut für Pensions-Management und Zusatzversorgung GmbH

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfas-
senden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistun-
gen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kredit-
instituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außer-
halb der Gruppe zusammen.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweili-
gen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. So ver-
mitteln z. B. Kreditinstitute im Rahmen der Kundenberatung/-betreuung Versi-
cherungen als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für
die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführun-
gen unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Vermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienst-
leistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperations-
partner werden Sie durch unsere Vermittler betreut, die Sie mit Ihrer Einwilligung
auch in sonstigen Finanzdienstleistungen beraten. Vermittler in diesem Sinn
sind neben Einzelpersonen auch von Ihnen aufgesuchte Vermittlungsgesell-
schaften.

Um diese Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhalten die Vermittler zu
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen
Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungs-
nummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Ab-
schluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Ver-
tragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten
im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden
sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder
unserer Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufs-
geheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem ein-
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in
einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten Ihres Versicherers, 96444 Coburg. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.
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